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Sprechzeiten: 

Gemeindekasse und Sozialamt: Montag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr; Dienstag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr, Freitag  8.30 Uhr – 12.00 Uhr 
Übrige Ämter: Montag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr; Dienstag – Freitag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr 

Persönliche Terminvereinbarungen sind außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten möglich, 
mit Dezernenten und Amtsleitern auch montags bis 19.00 Uhr. 

Konten der Gemeindekasse: 
Postbank Köln 25 689 500 (BLZ 370 100 50); Kreissparkasse Lindlar 323 000 017 (BLZ 370 502 99); Volksbank Wipperfürth-Lindlar eG 100 496 011 (BLZ 370 698 40) 

 

Gemeinde Lindlar Der Bürgermeister 

 
Bauen – Planen – Umwelt 

Gemeinde Lindlar – Der Bürgermeister – Borromäusstraße 1, 51789 Lindlar 

 

An die 
Mitglieder des 
Bau-, Planungs- und Umweltausschusses 
und 
nachrichtlich 
an alle Ratsmitglieder 

Auskunft erteilt: Frau Feldhoff 
Geschäftszeichen: IV/Fe 
Zimmer Nr.: 210 
Telefondurchwahl: (02266) 96 306 
Telefax: (02266) 967305 
Telefonzentrale (02266) 960 
E-Mail: brigitte.feldhoff@gemeinde-

lindlar.de 
Homepage: http://www.lindlar.de 

 
Lindlar, den  19.04.2010  

Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 27.04.2010 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
TOP 11: Errichtung eines REWE-Marktes in Frielingsdorf 

Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 – Ortskern 
Frielingsdorf - 

 
 
 
Die Vorlage ist als Anlage beigefügt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
P. Newrzella 
Fachleiter 
 
 
 
 
 
Anlage 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 16.04.2010 
 
Bauen, Planen, Umwelt, 
Denkmalschutz 
Ka/We 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Bau-, Planungs- und Umweltausschusses 
am 27.04.2010 

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 11 Errichtung eines REWE-Marktes in Frielingsdorf 
Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 – Ortskern Frie-
lingsdorf - 

 
Vorberaten im Am TOP 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 08.09.2009 6 
 

Sachverhalt: 

In der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 08.09.2009 wurde der 
Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 – Ortskern Frielings-
dorf – gefasst. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass das Änderungsverfahren nach § 13 a 
BauGB durchgeführt werden soll. 
 
Entsprechend der Hinweisbekanntmachung vom 09.12.2009 erfolgte die öffentliche Be-
kanntmachung durch Aushang am Schaukasten und auf der Homepage der Gemeinde 
Lindlar vom 10.12.2009 bis einschließlich 17.12.2009 zu dem Aufstellungsbeschluss 
vom 08.09.2009. Gleichzeitig erfolgte die Bekanntmachung zur Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. Entsprechend der Bekanntmachung wurde der Plan 
ausgelegt vom 28.12.2009 bis einschließlich 28.01.2010. In der Bekanntmachung wur-
de auf das vorliegende schalltechnische Prognosegutachten hingewiesen.  
 
Gleichzeitig mit der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die betroffenen Träger öffentli-
cher Belange beteiligt. 
 
Zusätzlich zu der Auslegung der Planung erfolgte am 08.10.2009 im Jugendraum der 
Scheelbachhalle eine Bürgerinformationsveranstaltung zur Errichtung des REWE-
Marktes. 
 
Während der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange wurden 
folgende Stellungnahmen vorgetragen, die dieser Vorlage beigefügt sind: 
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1.  Besprechungsnotiz zur Bürgerinformationsveranstaltung am 08.10.2009 (Anlage 1) 
2.  Schreiben von Herrn Siegbert Dierke vom 25.10.2009 (Anlage 2) 
3.  Frau Annemie Flieger, Schreiben vom 29.10.2009 (Anlage 3) 
4.  Herr Siegbert Dierke, Schreiben vom 09.10.2009 (Anlage 4) 
5.  Eigentümergemeinschaft Ente 1 – 11, Schreiben 12.11.2009 (Anlage 5) 
6.  Eigentümergemeinschaft Ente 1 – 11, Schreiben vom 10.01.2010 (Anlage 6) 

 Dieses Schreiben liegt 5mal vor, jedoch immer mit anderen Unterschriften aus dem 
 Hause Ente 

7.  Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Bergbau und Energie NRW, Schreiben vom   
23.12.2009 (Anlage 7) 

8.  Schreiben der Eigentümer von 4 Wohnungen und der Gewerbefläche des Hauses  
 Ente vom 24.01.2010 (Anlage 8) 

9.  Oberbergischer Kreis, Schreiben vom 27.01.und 04.02.2010 (Anlage 9) 
10.  Industrie- und Handelskammer, Schreiben vom 28.01.2010 (Anlage 10) 
11.  Bezirksregierung Köln, Schreiben vom 27.01.2010 (Anlage 11) 
12.  Aktenvermerk vom 23.03.2010 (Anlage 12) 
 
Neben den Anlagen sind dieser Vorlage eine Verkleinerung des Bebauungsplanes und 
die Begründung beigefügt. 
 
Das Schallprognosegutachten vom 13.11.2009, erstellt durch das Ing.-Büro Graner und 
Partner wurde jeder Fraktion nach Versendung der Einladung zum Bau-, Planungs- und 
Umweltausschuss einmal ins Postfach gelegt. 
 
Das schalltechnische Prognosegutachten des Büros Graner und Partner vom 
13.11.2009 hat die Lärmimmission unmittelbar vor den nächstgelegenen Wohnungen 
berechnet. Die Immissionspunkte sind: 
 
Die Wohnhäuser Ente 1 – 11 
Corneliusstraße 7 
Corneliusstraße 6 
 
Entsprechend der schalltechnischen Prognose werden die zulässigen Lärmwerte an 
den Wohnhäusern Ente 1 – 11 und Corneliusstraße 6 nicht überschritten. Im Bereich 
des Wohnhauses Corneliusstraße 7 ist eine geringfügige Überschreitung der zulässigen 
Lärmwerte gegeben. Daher erfolgt die Auflage im Grenzbereich zwischen dem geplan-
ten Verbrauchermarkt und dem Wohnhaus Nr. 7 eine größere, längere Lärmschutz-
wand zu errichten. Nach Errichtung der Lärmschutzwand werden die zulässigen Immis-
sionsrichtwerte auch an diesem Messpunkt nicht überschritten. 
 
Auf die Notwendigkeit der Lärmschutzwand an der Grenze zum Wohnhaus Cornelius-
straße 7 wird in der Begründung zum Bebauungsplan deutlich hingewiesen. 
 
Das Gutachten wurde ergänzt am 12.03.2010. Hier wurde eine Teileinhausung der An-
lieferung berücksichtigt. Die Teileinhausung führt zu einer erheblichen Lärmminderung, 
nördlich des Wohnhauses Ente 1 – 11. 
 
Entsprechend den Hinweisen des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 
08.09.2009 wurde ein Einzelhandelsgutachten zur Verträglichkeit des Bauvorhaben 
REWE-Marktes Frielingsdorf durch das Büro Koch und Partner mit Datum vom 
03.12.2009 erstellt.  
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Das Einzelhandelsgutachten des Büros Koch und Partner vom 03.12.2009 kommt zu 
folgendem Ergebnis: 
 
1. Das Vorhaben stellt keine Gefährdung anderer zentraler Versorgungsbereiche in der 

Gemeinde Lindlar dar. 
2. Das Vorhaben stellt keine Gefährdung zentraler Versorgungsbereiche von Nachbar-

gemeinden dar. 
3. Das Vorhaben stellt keine Gefährdung der verbrauchernahen Versorgung im Nah-

versorgungsgebiet dar. 
 
Auflagen und Hinweise für den Bebauungsplan sind in dem Gutachten nicht enthalten. 
 
 
Die Stellungnahmen der Bürger (Anlage 1 – 6) haben inhaltlich folgende Anregungen: 
 
1. Es ist ein Schallprognosegutachten zu erstellen 
2. Der Bereich der Anlieferung ist komplett einzuhausen, somit sind Anlieferungslärm 

und Müllgeruch eingedämmt bzw. unterbunden. 
3. Planung und Durchführung einer zusätzlichen Schallschutzmaßnahme auf der west-

lichen Seite des Marktes 
4. Die LKW-Anlieferung zu dem Markt sollte über den Busbahnhof geführt werden. 

Somit würde das komplizierte Rangieren der LKW’s auf der Corneliusstraße unter-
bunden 

5. Für den neuen REWE-Markt sollte eine große Tiefgarage geplant werden 
6. Mit den Eigentümern des Wohn- und Geschäftshauses Ente 1 – 11 wurden nach 

Durchführung der Offenlage mehrere Gespräche geführt. Hierbei war ein besonde-
rer Punkt, die Teilhausung der Anlieferung. Die Eigentümer sind bereit, einer Teil-
einhausung zuzustimmen und die erforderlichen Baulasten zur Aufnahme der Ab-
standsflächen zu akzeptieren und zu unterschreiben. Voraussetzung ist jedoch eine 
privatrechtliche Zusicherung des Investors, dass nach Durchführung der Baumaß-
nahme, das Gelände zwischen dem Haus Ente 1 – 11 und dem neuen REWE Markt 
in der heute vorhandenen Form wieder hergestellt wird. Dies gilt ins Besondere für 
Größe und Gestaltung der Thujahecke. 

7. Die Bürger beantragen, dass der geplante Verbindungsweg zwischen dem Wohn- 
und Geschäftshaus Ente 1 – 11 und dem nördlich gelegenen Schulgrundstück er-
satzlos gestrichen wird. 
 

1. Beschlussvorschlag: 

Das Schallprognosegutachten liegt bereits vor. Entsprechend den Ergebnissen sind 
unzulässige Lärmwerte an den Wohnhäusern Ente 1 – 11 und Corneliusstraße 6 
nicht zu erwarten. Auch an dem Haus Corneliusstraße 7 werden die Werte eingehal-
ten, wenn entsprechende Schallschutzmaßnahmen im Grenzbereich realisiert wer-
den. 

 
Die Anlieferung von Produkten erfolgt mit LKW’s. Hierbei wird die Zufahrt zum Park-
platz auch von den LKW’s genutzt. Die erforderlichen Rangierbewegungen im Be-
reich der Corneliusstraße sind auf ein Minimum durch den Betreiber zu reduzieren. 
Sollte die Zufahrt über den Busbahnhof zu geringeren Beeinträchtigungen im öffent-
lichen Verkehrsraum führen, so wird dieses grundsätzlich nicht ausgeschlossen. 
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Der Investor hat durch die Festsetzung in dem Bebauungsplan die Möglichkeit, den 
Erhalt einer Abstandsflächenbaulast vorausgesetzt, den Bereich der Produktanliefe-
rung in Teilen einzuhausen. Auch die erforderlichen Abfallcontainer können im Be-
reich der Einhausung untergebracht werden. Hierdurch wird erreicht, dass eine wei-
tere Schallreduzierung im Bereich des Wohnhauses 1 – 11 erreicht wird und Ge-
ruchsbelästigungen ausgeschlossen werden können.  

 
Der Bau einer Tiefgarage ist wünschenswert, jedoch ist das Kostennutzenverhältnis 
unverhältnismäßig. Der Investor wird trotzdem gebeten, noch einmal zu prüfen, ob 
es nicht auch zum Schutz der Kunden sinnvoll ist, mindestens einen Teil der Park-
plätze in Form einer Tiefgarage zu herzustellen. 
 
Die Planung zu dem Verbindungsweg zwischen dem Haus Ente 1 – 11 und dem 
nördlich gelegenen Schulgrundstück wird aufgegeben. 
 
 

 
Das Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Bergbau vom 23.12.2009, weist 
daraufhin, dass im Bereich der Bebauungsplanänderung evtl. Bergbau durchgeführt 
wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass auf dem Grundstück nicht erkennbare Schä-
den vorhanden sind, die zu einer Verteuerung der Baumaßnahme führen. 

 

2. Beschlussvorschlag: 

Das Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Bergbau vom 23.12.2009 wird 
dem Investor in Kopie zur Verfügung gestellt. Eine weitere Kopie des Schreibens 
wird der Begründung zum Bebauungsplan beigefügt. 

 
 
Das Schreiben der Eigentümergemeinschaft Ente 1 – 11 vom 24.01.2010. Die Eigen-
tümergemeinschaft schließt sich den Stellungnahmen der anderen Eigentümer an. Zu-
sätzlich verweist die Eigentümergemeinschaft darauf, dass es sinnvoll sei, die Park-
platzfläche des bestehenden REWE-Marktes mit dem neuen Markt zu verbinden. In 
diesem Fall bietet die Eigentümergemeinschaft an, die Fläche für einen größeren Kreis-
verkehr aus ihrem Grundstück zur Verfügung zu stellen. 

 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Die Stellungnahmen zur Einhausung der Anlieferung und das Schallprognosegut-
achten wurden bereits beraten. Die Beschlüsse gelten auch für diese Anregung. 
 
Hinsichtlich der Zusammenlegung des bestehenden Parkplatzes vor dem REWE-
Markt und dem geplanten neuen Parkplatz wird die Verwaltung beauftragt, Gesprä-
che mit den Investoren zu führen, mit der Zielsetzung, hier verbesserte städtebauli-
che Situationen zu schaffen. 
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Die Bereitstellung für den Bau eines größeren Kreisverkehrs soll geprüft werden und 
die Machbarkeit des größeren Kreisverkehrs mit den zuständigen Behörden und 
Straßenbaulastträgern erörtert werden. 
 

 
Der Oberbergische Kreis weist im Schreiben vom 27.01.2010 daraufhin, dass im Be-
reich der ehemaligen Gärtnerei produktionsbedingte Schadstoffe im Boden sein kön-
nen. Es wird dringend empfohlen, vorab eine Gefährdungsabschätzung durch Proben 
vorzunehmen. 
 
 

4. Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme des Oberbergischen Kreises wird zur Kenntnis genommen. Das 
Schreiben wird dem Investor in Kopie zur Verfügung gestellt mit der Bitte um Kennt-
nisnahme und Durchführung. 

 

Der Oberbergische Kreis macht in Seinem Schreiben vom 04.02.2010 erhebliche Bedenken 
im Hinblick auf die Anbindung des SB-Marktes an die Corneliusstraße geltend. Wegen des 
geringen Abstandes der Parkplatzzufahrt zum Knoten L 302/ L 97 seien Probleme bei der 
Andienung des Marktes zu befürchten. Auf dem Marktgelände selbst seien keine Rangier-
flächen für LKW vorgesehen. Die anliefernden LKW müssten daher von der Straße rück-
wärts in den Parkplatz einfahren. Dies könne zu Rückstauungen bis in den Kreuzungsbe-
reich führen. Beim Verlassen des Parkplatzes benötige der LKW die gesamt Breite der Cor-
neliusstraße und könne daher in Konflikt zu von dem von der Kreuzung ankommenden Ver-
kehr geraten. Die den Busbahnhof verlassenden Busse müssten möglicherweise ebenfalls 
warten, bis der LKW die Straße verlassen habe. Der Kreis befürchtet ferner Gefährdungen 
des Schulweges und verweist auf eine mittelfristige Planung, die den Umbau der v.g. Kreu-
zung zu reinem Kreisverkehr vorsehe. Insgesamt könne der Bauleitplanung daher nur zu-
gestimmt werden, wenn der Andienungsverkehr auf dem Marktgelände und nicht im öffent-
lichen Verkehrsraum abgewickelt werde. 

 
5. Beschlussvorschlag: 

Die Anlieferung des geplanten Lebensmittelmarktes erfolgt in der Regel durch Fahrzeu-
ge, die auf dem Marktgelände selbst rangieren können. Eine Ausnahme bildet die Anlie-
ferung mit Sattelzügen, die täglich ein- bis maximal zweimal stattfindet. Ganz überwie-
gend erfolgt diese Anlieferung in der verkehrsarmen Zeit zwischen 6.00 Uhr und 7.00 
Uhr morgens bzw. am späten Vormittag oder mittags. Die Sattelzüge müssen an der Zu-
fahrt vorbeifahren und dann mit Hilfe eines Einweisers, der auch auf den Fußgängerver-
kehr achtet, rückwärts auf das Grundstück fahren. Der Vorgang wird jeweils nur kurze 
Zeit in Anspruch nehmen.  

Nach Einschätzung der eingeschalteten Ingenieurgesellschaft Stolz sind die mit dem 
Rangiervorgang verbundenen Beschränkungen des PKW-Verkehrs und ggf. auch der 
den ZOB verlassenden Busse tolerabel (Anlage 13). Die Gutachter verweisen hierzu auf 
die geringe Zahl der Anliefervorgänge, deren kurze Dauer sowie die recht niedrige KFZ - 
Belastung der Corneliusstraße selbst zu den Spitzenstunden. Die Gutachter rechnen 
selbst bei Anlieferung in den Verkehrsspitzenstunden mit nur geringen  Beeinträchtigun-
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gen des Verkehrs. Der Gutachter weist außerdem darauf hin, dass im Bereich des Mark-
tes keine Fußgängerquerung der Corneliusstraße, insbesondere auch für Schüler be-
steht. Diese erfolgt vielmehr entweder im Bereich des Hausgrundstücks Corneliusstraße 
13 oder über den Knotenpunkt Montanusstraße/ Corneliusstraße. Fußgänger werden 
daher ausschließlich im Bereich der Parkplatzzufahrt betroffen. Wartezeiten für die vom 
ZOB ausfahrenden Busse seien – wenn überhaupt – nur sehr kurzzeitig zu erwarten.  

Bei dem Vorhaben handelt es sich um einen i.S.v. § 11 Abs. 3 BauNVO großflächigen 
Lebensmitteleinzelhandelsbetrieb. Diese sind nach den Vorstellungen des Bundesge-
setzgebers (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB § 11 BauNVO) und des Landesgesetzgebers (§ 
24a Landesentwicklungsprogramm NRW) in zentralen Versorgungsbereichen unterzu-
bringen. Der Gesetzgeber hat sich zur Sicherung der Funktionsfähigkeit zentraler Ver-
sorgungsbereiche bewusst gegen die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbe-
trieben mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten an verkehrsgünstigen 
Standorten „auf der grünen Wiese“ und für deren Unterbringung in den Orts- und Stadt-
kernen entschieden. Der sich hieraus ergebende Zielkonflikt zwischen städtebaulichen 
und verkehrlichen Belangen ist im Wege der Abwägung zu lösen. Im Hinblick auf die zu 
erwartenden nur kurzzeitigen Beschränkungen der Leichtigkeit des Verkehrs sowie die 
selbst in Verkehrsspitzenzeiten recht niedrige KFZ - Belastung können die sich aus der 
Ansieldung des Vorhabens ergebenden Einschränkungen der Leichtigkeit des Verkehrs 
hingenommen werden.  

Die geplante Umwandlung des Kreuzungsknotens wird im Hinblick auf die damit ver-
bundene Planung von Mittelinseln für den Fußgängerverkehr eine deutliche Verbesse-
rung mit sich bringen. Der Reduzierung der Abstände zwischen Kreisverkehrsfläche und 
Marktzufahrt steht eine Verbesserung des Verkehrsflusses bei gleichzeitiger Verlang-
samung des bisher bevorrechtigten Verkehrs gegenüber.  

 

Das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes wird nach § 13a BauGB durchge-
führt. Somit wird entsprechend den geplanten Festsetzungen gleichzeitig der Flächen-
nutzungsplan geändert bzw. im Nachhinein im Rahmen der Berichtigung angepasst. 
Hierzu muss die Bezirksregierung Köln die Übereinstimmung mit den Zielen der Lan-
desplanung feststellen. Entsprechend den Schreiben der Bezirksregierung fehlen in der 
Begründung entsprechende Nachweise bzw. Erläuterungen gemäß § 24a LEPro (Lan-
desentwicklungsprogramm).  
 
Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm hat die Gemeinde für Ihr Gemeindegebiet 
zentrale Versorgungsbereiche festzusetzen und die Haupt-, Neben und Nahversor-
gungszentren räumlich und funktional zu benennen. Die Erstellung des Konzeptes zur 
Ausweisung der zentralen Versorgungsbereiche wurde bereits vor geraumer Zeit beauf-
tragt. Erste Entwürfe wurden mit der Bezirksregierung abgestimmt, bedürfen jedoch 
noch der Überarbeitung. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass der Standort des geplan-
ten REWE-Marktes in Frielingsdorf in dem Konzept zur Ausweisung der zentralen Ver-
sorgungsbereiche als geeigneter und tragfähiger Standort aufgeführt wird. 
 
Auch die Industrie- und Handelskammer verweist in ihrem Schreiben vom 28.01.2010 
auf § 24a LEPro. 
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 6. Beschlussvorschlag: 
 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird um Erklärungen und Aussagen er-
gänzt, die nach § 24a LEPro erforderlich sind. Hierbei wird auf das Einzelhan-
delsgutachten verwiesen, erstellt durch das Büro Koch & Partner GmbH, vom 
03.12.2009, wobei das Resultat des Gutachtens in die Begründung aufgenom-
men wird. 

 
 
Entsprechend den Beratungen des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses soll der 
Kreuzungsbereich Montanusstraße, Corneliusstraße, Ommerbornstraße zu einem 
Kreisverkehr ausgebaut werden. Zur Sicherung dieser Maßnahme ist daher ein städte-
baulicher Vertrag mit dem Investor abzuschließen. Da der Landesbetrieb Straßenbau 
Träger der Montanusstraße und der Ommerbornstraße ist, bedarf es einer Verwal-
tungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landesbetrieb Straßenbau. 
 
Sowohl in dem Entwurf des städtebaulichen Vertrages als auch in dem Entwurf der 
Verwaltungsvereinbarung wurde davon ausgegangen, dass ein Kreisel bis 20 m 
Durchmesser entstehen kann, da weitere Grundstücksflächen nicht zur Verfügung ste-
hen. Entsprechend einer Stellungnahme zu der Bebauungsplanänderung ist jedoch zu 
erwarten, dass zu mindestens Teilflächen verfügbar sein können. Auch andere Grund-
stückseigentümer haben mündlich erklärt, dass eine Verfügbarkeit der Grundstücke 
ggfs. möglich ist. Im 3. Viertel zu dem Kreuzungsbereich ist die Gemeinde Eigentümer 
der Fläche. Auch hier ist vorstellbar, dass geringfügig diese Fläche in Anspruch ge-
nommen werden kann. 
 
Mit Schreiben vom 08.04.2010 teilt der Ortsverband Frielingsdorf der CDU Lindlar mit, 
dass die Anlegung eines Verkehrskreisels generell begrüßt wird, jedoch der Ausbau als 
„großer“ Verkehrskreisel erfolgen soll. Das Schreiben der CDU ist der Vorlage beigefügt 
(Anlage 13). 
 
Sofern die angesprochenen Flächen verfügbar sind, ist ein Kreisel mit einem Durch-
messer von ca. 30 m wünschenswert. Dieser Kreisel bringt erheblich mehr Sicherheit, 
sowohl für den Fahrzeugverkehr als auch den Fußgängerverkehr. 
 
 

7. Beschlussvorschlag: 
 

Es wird angestrebt, den Kreisel im Bereich der Montanusstraße/Corneliusstraße 
mit einer Größe von ca. 30 m Meter auszubauen. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit den beteiligten Grundstückseigentümern, 
dem Landesbetrieb Straßen NRW und dem Investor entsprechende Gespräche 
zu führen. 
 
 

Entsprechend den vorangegangenen Beschlüssen ist es erforderlich, dass der Bereich 
der Einhausung der Anlieferung in die überbaubare Fläche einbezogen wird. 
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Der Investor beabsichtigt, im vorderen Bereich ein zweites Geschoss auszuführen mit 
einer Größe von ca. 200 qm. Diese Räumlichkeiten sollen als Sozial- und  Büroraum 
u.ä. genutzt werden. Um die Zulässigkeit eindeutig im Bebauungsplan festzusetzen, 
wird empfohlen, diesen Bereich durch eine Nutzungsabgrenzung abzutrennen und die 
Zweigeschossigkeit festzusetzen.  

 8. Beschlussvorschlag: 

Der Bereich der Anlieferung wird in die überbaubare Fläche einbezogen. Für den 
Bereich der Sozial- und Büroräume im Obergeschoss erfolgt eine Abgrenzung 
und die Festsetzung „zweigeschossig“. 

9. Beschlussvorschlag: 

Nach Überarbeitung der Pläne und Ergänzung der Begründung sowie der erfor-
derlichen Abstimmungen mit verschiedenen Betroffenen gemäß den vorange-
gangenen Beschlüssen erfolgt eine erneute Auslegung der Planung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB. 

Sollte das angestrebte Ziel nach Durchführung der beschlossenen Prüfungsauf-
träge hinsichtlich Grunderwerb, Umplanung des Kreisverkehrs, Finanzierung des 
Kreisverkehrs und der Gestaltung des Städtebaulichen Vertrages sowie der Ver-
waltungsvereinbarung nicht erreicht werden, erfolgt eine erneute Beratung im 
Ausschuss. 

 

 

 _________________    ___________________ 
             Gez. 
      Petric Newrzella       Dr. Hermann-Josef Tebroke 
          Fachleiter       Bürgermeister 
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